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Einsprache gegen Baubegehren an der Rütlistrasse 2
(Publikationsdatum 12.07 2023)

in Sachen

Neubau Mobilfunkanlage für Mobilfunkkommunikation mit Antennentragkonstruktion, Systemtechnik und Antennen (Dach)

Bauherrschaft: Swisscom (Schweiz) AG
Grosspeterstrasse 24, 4052 Basel


Formelles

1. Frist

Das obengenannte Baugesuch wurde am 12.07 2023 öffentlich publiziert. Mit heutiger Postaufgabe ist die Einsprachefrist gewahrt.

2. Legitimation

Der Einsprecher wohnt innerhalb des Einwendungs-Perimeters (519,13m) und ist somit zur Einsprache legitimiert.


Rechtsbegehren

1. Das Baugesuch sei abzuweisen.

2. Das Baugesuch sei eventualiter zur Vervollständigung der Baugesuchsakten zurückzuweisen.

3. Es sei eventualiter zu bestimmen, dass für einen Umbau auf adaptive Antennen ein reguläres Baubegehren verlangt wird, wobei ein Umbau auf Basis eines Bagatelländerungsverfahrens ausgeschlossen ist.


Begründung

Die Standortwahl für die vorgesehene Antenne ist aus folgenden Gründen inakzeptabel:

· An den Antennenstandort grenzt eine Schutzzone. Der vorgesehene Antennenbau überragt die Dachkante um fast 22m, ist äusserst hässlich und widerspricht in krasser Weise der Stadtbildidee, welche es zu erhalten gilt. Die vorgesehene Antenne bedeutete eine Verschandlung des Stadtbildes.
· In unmittelbarer Nähe der Standortliegenschaft gibt es Kindergärten und Kitas. Studien belegen, dass die Risiken infolge elektromagnetischer Strahlung bei Kindern viel grösser sind. Der entsprechende Antennenstandort ist deshalb absolut ungeeignet!
· Die Standort Liegenschaft ist in der Nähe von Altersheimen und Wohnstätten für Menschen mit Behinderungen. Dass gebrechliche Heiminsassen einer erhöhten elektromagnetischer Strahlung ausgesetzt werden, ist nicht zu tolerieren.
· In unmittelbarer Umgebung gibt es schon mehrere Antennen. 
Die berechneten Feldstärken, wie sie im Baubegehren ausgewiesen wurden, beziehen sich nur auf eine Strahlungsquelle. Die tatsächlichen Werte sind somit sogar noch höher und werden in einigen Wohnungen den ohnehin schon fragwürdigen Grenzwert noch überschreiten. 
· Im Aussenbereich (Dachterassen, Höfe, Strassen, etc), wo sich die Kinder vorwiegend aufhalten, gelten 10-fach höhere Grenzwerte. Ein weiterer Punkt, welcher die Fragwürdigkeit des geplanten Antennenstandortes im dichtbesiedelten Wohngebiet veranschaulicht.
· Es ist anzunehmen, dass der vorgesehene Aufbau (Technikcontainer) die geltenden Bauvorschriften überschreitet. Zudem sind derartige Einrichtungen sehr lärmend, was für ein Wohnquartier nicht akzeptabel ist.
· Neuere Studien zeigen, dass derartiger Strahlungsquellen schädlich sind! 
Es sei insbesondere auf die aktuellen Ramazzini und NTP Studien hingewiesen. Ferner sei auch auf die ATHEM-2 und auf die REFLEX-Studie (Prof. Adlkofer, München) hingewiesen. Auch die Studie von Prof. Lerchl der Jacobs Universitätin Bremen bestätigt höhere Tumorrisiken weit unter den geltenden Grenzwerten.
· Die «Beratende Expertengruppe nicht-Ionisierende Strahlung BERENIS» hat diese Studien in einer Sonderausgabe vom Nov. 2018 zusammengefasst. Offenbar schliesst die BERENIS nicht aus, dass diese und weitere Studien zu einer Herabsetzung der geltenden Grenzwerte führen könnten! 
In diesem Frühjahr veröffentlichte die BERENIS einen Sondernewsletter zur aktuellen NIS Forschungslag. Darin wird auf den Umstand hingewiesen, dass bereits Bestrahlungen innerhalb bestehender Grenzwerte für bestimmte Bevölkerungsgruppen „körpereigene Systeme“ aus dem Gleichgewicht bringen können. In Bezug auf Personen mit Diabetes, Immunschwächen, Alzheimer und Parkinson erkennt die BERENIS: «[…]es ist daher zu erwarten, dass bei Individuen mit solchen Vorschädigungen vermehrt Gesundheitseffekte auftreten.» Ferner ist zu lesen: «Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Mehrzahl der Tierstudien und mehr als die Hälfte der Zellstudien Hinweise auf vermehrten oxidativen Stress durch HF-EMF und NF-MF gibt [...], auch im Bereich der Anlagegrenzwerte.» Oxidativer Stress führt zu diversen Beschwerden, von Erschöpfung über chronische Entzündungen bis hin zu schwerwiegenden Erkrankungen. Und dies schon im Bereich der Anlagegrenzwerte (AGW)! Der Hinweis der BERENIS, dass es bereits im Bereich der AGW zu erhöhtem oxidativen Stress kommen kann, legt nahe, dass diese Belastung in jedem Fall zu vermeiden ist.
Und das BAFU erwähnt in der Information an die Kantone (17. April 2019, Art. 7.2) : «Aus der Forschung liegen unterschiedlich gut abgesicherte Beobachtungen vor, wonach es noch andere biologische Effekte gibt, die nicht auf eine Erwärmung zurückgeführt werden können. Nach wissenschaftlichen Kriterien ausreichend nachgewiesen ist eine Beeinflussung der Hirnströme. Begrenzte Evidenz besteht für eine Beeinflussung der Durchblutung des Gehirns, für eine Beeinträchtigung der Spermienqualität, für eine Destabilisierung der Erbinformation sowie für Auswirkungen auf die Expression von Genen, den programmierten Zelltod und oxidativen Zellstress. Ob damit Gesundheitsfolgen verbunden sind, ist nicht bekannt, ebensowenig, ob es bezüglich der Intensität und Dauer der Strahlung Schwellenwerte gibt. »
· Der Umstand, dass die 3.6 GHz 5G-Antennen mit kleiner Leistung als nicht-adaptive Antennen geplant wurden, lässt vermuten, dass dem eine hinterlistige Absicht zugrunde liegt, um die Antennen zeitnah im Bagatelländerungsverfahren durch adaptive zu ersetzten. Diese können dann, dank den äusserst fragwürdigen «Korrekturfaktoren» und dem neu definierten «6 Minuten Mittelwert» mit bis zu zehnfacher Leistung betrieben werden. Und dies mitten in einem Wohnquartier, notabene!
· Werden die 5G-Antennen dereinst, wie befürchtet, durch adaptive Antennen ersetzt, so gelten die oft erwiesenen Umstände, dass es für diese Antennen kein zuverlässiges, unabhängiges QS-System gibt. Auch allfällige Abnahmemessungen sind, wie oft erwähnt, untauglich, da es an tauglichen Messverfahren fehlt.
· Zudem werden die Einflüsse von schädlichen Pulsationen auf biologische Organismen durch die jetzigen Grenzwerte nicht begrenzt. Der aktuelle Bericht des wissenschaftlichen Dienstes des EU-Parlaments (EPRS) vom Februar 2020 zeigt auf, dass die Strahlung durch Mobilfunkanlagen bereits weit unter den geltenden Grenzwerten schädliche Auswirkungen auf den menschlichen und tierischen Körper hat. Wird eine Sendeanlage für die 5G-Technologie mit Frequenzen bis 3.6 GHz betrieben, sind die Auswirkungen noch gravierender.
· Im erwähnten Bericht des EPRS ist nachzulesen: «Verschiedene Studien deuten darauf hin, dass 5G die Gesundheit von Menschen, Pflanzen, Tieren, Insekten und Mikroben beeinträchtigen würde – und dass bei 5G ein vorsichtiger Ansatz angebracht wäre, da es sich um eine nicht getestete Technologie handelt. In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, der Schlussakte von Helsinki und anderen internationalen Verträgen wird anerkannt, dass im Vorfeld von Maßnahmen, die die menschliche Gesundheit beeinträchtigen könnten, die Zustimmung nach Inkenntnissetzung ein wesentliches, grundlegendes Menschenrecht ist, das noch brisanter wird, wenn es um die Exposition von Kindern und Jugendlichen geht. »
Die Tatsache, dass durch den Betrieb der 5G-Antennen und die Nutzung des Frequenzbandes 3‘600 MHz die menschliche Gesundheit beeinträchtigt wird, ist sehr wahrscheinlich. Deshalb ist eine Zustimmung der betroffenen Personen zumindest im Einspracheradius für den Bau der strittigen Mobilfunkanlage gemäss den Menschenrechten zwingende Voraussetzung.
· Verletzung des Vorsorgeprinzips durch fehlende Grenzwerte für Tiere, Pflanzen, deren Lebensräume und Lebensgemeinschaften 
Art. 1 Abs. 1 Umweltschutzgesetz: «Dieses Gesetz soll Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen schützen sowie die natürlichen Lebensgrundlagen (…) dauerhaft erhalten.» Das Vorsorgeprinzip als zentrales Regelungsprinzip des Umweltrechts verpflichtet die Behörden, Einwirkungen auf den Menschen und seine Umwelt, die schädlich oder lästig werden könnten, möglichst frühzeitig und am Ort ihres Entstehens zu begrenzen. Genauso wie der Mensch vorsorglich vor schädlichen und lästigen Einflüssen geschützt werden muss, benötigen auch Tiere, Pflanzen, deren Lebensräume und Lebensgemeinschaften einen Schutz vor schädlichen und lästigen Einflüssen. Für sie existieren heute keine Grenzwerte! Indirekt ist somit wiederum der Mensch gefährdet, da er von einem funktionsfähigen Ökosystem existenziell abhängig ist.
· Die Erfahrung zeigt, dass die dem Baugesuch zugrunde liegenden Berechnungen oft fehlerhaft sind. Auch deshalb ist davon auszugehen, dass geltende Grenzwerte überschritten werden.
· Zudem ist die Einhaltung der Grenzwerte nicht sichergestellt. Das Bundesgericht stellt fest (BGE 128 II 378 E. 4.2.S.380): „Die Sendeleistung kann vom Netzbetreiber mittels Fernsteuerung reguliert werden, …. so besteht keine Gewähr dafür, dass die Grenzwerte im Betrieb tatsächlich eingehalten werden, da die Strahlungsleistung jederzeit mittels Fernsteuerung erhöht werden könnte.“
· 2018 veröffentlichte ETH Professor Niels Kuster die Studie «Systematic Derivation of Safety Limits for Time-Varying 5G Radiofrequency Exposure Based on Analytical Models and Thermal Dose», welche das Zusammenspiel von Strahlungsbelastung, Strahlungsdauer und den daraus resultierenden Gewebeschäden untersuchte. Die Studie zeigt, wie sich die Gewebetemperatur inklusive der Gewebestruktur unter Einfluss verschiedener Frequenzen und variablen Bestrahlungsintervallen verändern. Bereits bei einer Bestrahlungszeit von 30 Sekunden und mit durchschnittlicher Strahlenbelastung innerhalb der Grenzwerte, wurde mit der Frequenz einer 5G-Antenne die jeweilige Schädlichkeitsgrenze deutlich überschritten. Die Ergebnisse zeigen, dass eine Exposition, gemäss den Richtlinien der ICNIRP, zu dauerhaften Gewebeschäden führt. Dies bereits nach kurzen Expositionen. 
Da die Schädlichkeitsgrenze niemals überschritten werden darf, sind die aktuellen Grenzwerte für die hohen Frequenzen der 5G Antennen nicht mehr anwendbar. Zitat Bericht Prof. Kuster: «The results also show [...] the importance of revisiting existing exposure guidelines.»
Besonders gefährdet sind Menschen mit medizinischen Hilfsmitteln wie Herzschrittmacher, Hirnflüssigkeitsregulatoren oder auch Hörgeräten, da diese Geräte durch EMF gestört werden können.
· Es ist anzunehmen, dass der Antennenstandort den Ausbau bestehender Liegenschaften beschränkt: Wenn dereinst bestehende Liegenschaften gemäss geltender Bauvorschrift ausgebaut werden, sind die Grenzwerte nicht mehr gewährleistet. 
· Liegenschaften neben derartigen Antennen erfahren eine Wertminderung bis über 40%. Im BG Entscheid 133 II 321, E. 4.3.4, wird festgehalten, dass Liegenschaften und Wohnungen schwerer verkäuflich oder vermietbar werden und ein Druck auf den Kaufpreis oder den Mietzins entsteht.

Aus diesen Gründen erhebe ich Einsprache gegen die oben erwähnte Mobilfunkanlage und bitte Sie, das Baubegehren abzuweisen.


Mit freundlichen Grüssen
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